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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 08 – Ministerium für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Staatshaushaltsplans für die Haus-
haltsjahre 2023/2024 in seiner 22. Sitzung am 24. November 2022 beraten. 

In die Beratung einbezogen wurde auch die Mitteilung des Ministeriums für Fi-
nanzen vom 26. Oktober 2022 betr. Beschäftigungsbedingungen, Bezüge, Dota-
tionen und Ausstattung der vom Land Baden-Württemberg aufgrund außertarif-
licher Sonderverträge Beschäftigten – Drucksache 17/3503, soweit sie den Einzel-
plan 08 berührt. 

Die zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachten Änderungsanträge 
08/1 bis 08/7, 08/9 bis 08/11, 08/13 bis 08/51 sowie die Entschließungsanträge 
08/8 und 08/12 sind diesem Bericht beigefügt (siehe Anlagen). 

Der Vorsitzende begrüßt den Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz und die Ministerialdirektorin im Ministerium für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. 

Der Berichterstatter dankt dem Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz und allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die 
vertrauensvolle, aber auch sehr fruchtbare Zusammenarbeit.

Der Entwurf des Einzelplans des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz enthalte zahlreiche Bereiche, nämlich Landwirtschaft, 
Wald und Naturerlebnis, ländlicher Raum, Biodiversität und Landnutzung, Ernäh-
rung, Verbraucherschutz, Bioökonomie, Tierschutz, Tiergesundheit. Bei diesem 
Ministerium handle es sich also um ein multifunktionales Haus.

Die angespannte Haushaltslage und die aktuellen Krisen machten den Entwurf 
des Einzelplans 08 nicht einfach, und es habe gegolten, Schwerpunkte zu setzen. 
Diese Schwerpunkte seien auch gesetzt worden, um gerade bei den Generationen-
aufgaben Ernährungssicherheit, Klimaschutz und Erhalt der Biodiversität weiter-
zukommen.

Für das Jahr 2023 umfasse der Einzelplan 08 Einnahmen von 305 Millionen € 
und Ausgaben von 1 Milliarde €. Die Einnahmen stiegen gegenüber 2022 um  
8,7 Millionen € und damit um 2,9 %, während die Ausgaben um 20,3 Millionen € 
und damit um 1,7 % zurückgingen.

Im Jahr 2024 umfasse der Einzelplan 08 Einnahmen von 312,4 Millionen € und 
Ausgaben von 1,147 Milliarden €. Die Einnahmen erhöhten sich gegenüber 2022 
um 16,1 Millionen € – ein Plus von 5,4 % –, die Ausgaben verringerten sich um 
27,2 Millionen €, was einem Rückgang um 2,3 % entspreche.

Im Vergleich mit anderen Einzelplänen bestehe beim Einzelplan 08 eine Son-
dersituation. Einerseits mache der Einzelplan 08 nur knapp 2 % des gesamten 
Haushaltsvolumens aus, andererseits würden die Ausgaben zentral vom Fokus 
auf kofinanzierte Mittel und damit zusätzliche Gelder vom Bund und von der EU 
bestimmt.

Dementsprechend werde weiterhin der Löwenanteil der Mittel im Rahmen der 
EU-Fonds ELER – Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums – und EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
– sowie über den nationalen Förderrahmen GAK – Gemeinschaftsaufgabe Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes – investiert. Als kofinanzier-
te Programme erhalte das Land auf diesem Weg entsprechend dem Entwurf für 
2023/2024 Einnahmen in Höhe von rund 305 Millionen € bzw. 312,4 Millionen €.

Mit dem Haushaltsentwurf stelle das Land ausreichend Mittel bereit, um alle Bun-
des- und EU-Mittel abzurufen. Damit würden aus 1 € Landesmittel etwa 3 € För-
dermittel.



17

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3708

Der Begriff „kofinanziert“ sei selbsterklärend. Diese Mittel seien nicht nur von 
der EU bzw. vom Bund zweckgebunden, sondern könnten regelmäßig nur dann in 
Anspruch genommen werden, wenn auch das Land entsprechende Mittel einsetze.

Während im Fonds ELER ein Aufwuchs von 19,1 Millionen € bzw. 31 Millionen € 
zu verzeichnen sei, führe im Fonds EFRE die einmalige Veranschlagung für RE-
ACT-EU im Jahr 2022 zu einem Rückgang gegenüber 2022 um 13,3 Millionen € 
bzw. um 12,5 Millionen € im Haushalt 2023/2024. Die Bundesmittel in der GAK 
veränderten sich im Haushalt 2023/2024 gegenüber 2022 nur unwesentlich.

Inhaltlich greift der Berichterstatter drei zentrale Themen exemplarisch heraus 
und geht dabei kurz auf die veranschlagten Ausgaben ein.

Den ersten zentralen Punkt bilde die Biodiversität, für deren Erhalt das ELER-
Förderprogramm von sehr großer Relevanz sei. Das ELER-Förderprogramm für 
Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl – FAKT – sei unverändert das größte 
Förderprogramm im Einzelplan 08.

Im umfangreichen Förderspektrum des FAKT seien eine besondere Ausweitung 
des ökologischen Landbaus sowie verschiedener Maßnahmen zur Förderung der 
Biodiversität zu verzeichnen. Gerade im aktuellen Brennpunktthema Biodiversi-
tät seien bestehende Maßnahmen wie die Förderung von ein- und überjährigen 
Brachebegrünungen erweitert worden. Mehr Brut- und Rückzugsflächen für Bo-
denbrüter und heimisches Niederwild hätten zentrale Bedeutung, um die Bestände 
bedrohter Arten zu stabilisieren. Weiter sei das Angebot von Maßnahmen zum 
Erosions- und Wasserschutz auf die gesamte Landesfläche ausgedehnt worden.

Über die FAKT-Förderung werde auf rund einem Viertel der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche in Baden-Württemberg auf den Einsatz von chemisch-syntheti-
schen Pflanzenschutzmitteln vollständig oder teilweise verzichtet. Gerade in den 
Sonderkulturen – allen voran im Weinbau – habe das Ministerium für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Anstrengungen bei der Reduktion 
von Pestiziden noch einmal verstärken können, und zwar z. B. durch die flächige 
und höhere Förderung des Pheromoneinsatzes als Ersatz für Pflanzenschutzmittel.

Der zweite zentrale Punkt sei die weitere Hinterlegung der Waldstrategie, für die 
im Entwurf des Haushalts 2023/2024 Mittel in Höhe von 3 Millionen € bzw. von 
2 Millionen € sowie Verpflichtungsermächtigungen von jeweils 0,8 Millionen € 
für die Jahre 2023 und 2024 veranschlagt seien. Klimaschutz werde ohne den 
Wiederaufbau klimaresilienter Mischwälder nicht gelingen. Daher sei es notwen-
dig, die entsprechenden Mittel bereitzustellen.

Erfreulich sei, dass die Erlöse bei ForstBW stiegen und das Land vor diesem Hin-
tergrund die corona- und marktverwerfungsbedingten Zuführungen an ForstBW 
deutlich um 26,3 Millionen € im Jahr 2023 und um 27,1 Millionen € im Jahr 2024 
reduzieren könne.

Der Holzbau und die intelligente stoffliche Holzverwertung seien wichtige Be-
standteile des Klimaschutzes. Eine Weiterentwicklung des Holzbaus trage maß-
geblich dazu bei, die Klimaschutzziele zu erreichen. Hierzu leiste die Förderung 
im Rahmen der Holzbauoffensive einen wesentlichen Beitrag. Die Offensive um-
fasse wirkungsvolle Maßnahmen und zielgerichtete Impulse zur nachhaltigen 
Entwicklung des Bausektors. Für die Holzbauoffensive Baden-Württemberg sehe 
der Haushaltsentwurf 2023/2024 Mittel von 4,6 Millionen € bzw. von 3,6 Millio-
nen € vor.

Der dritte erfreuliche inhaltliche Schwerpunkt seien die Mittel zur stufenweisen 
Umstellung der landeseigenen Kantinen auf 40 % bioregionale Lebensmittel. Hier 
werde das Land nicht nur seiner Vorbildrolle gerecht, sondern setze die Vor-
gaben des Biodiversitätsstärkungsgesetzes konsequent um. Für die Entwicklung 
des Biomarkts und damit der Ausdehnung des Anbaus sei die Erschließung des 
Außer-Haus-Marktes zwingend notwendig. Hier investiere das Land zweimal  
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3 Millionen €, und die Regierungsfraktionen wollten über ihre Änderungsanträge 
jeweils weitere 2,8 Millionen € in den Jahren 2023 und 2024 dazugeben.

Last, but not least sei Bildung das Fundament, auf dem alle Transformations-
prozesse stattfänden. Deshalb stelle das Ministerium die Fachschulen im Agrar-
bereich neu auf. In diesem Haushalt könne ein erster Schritt umgesetzt werden. 
Eingestellt worden seien 3,5 Millionen € strukturell, inklusive zehn Stellen und 
einer Verpflichtungsermächtigung für 2024 in Höhe von 2 Millionen €. Er erwäh-
ne an dieser Stelle auch noch den „Lernort Bauernhof“, der mit Fraktionsmitteln 
habe verankert werden können.

Abschließend stellt der Berichterstatter fest, im Sinne des Gemeinwohls, der Bio-
diversität und des Klimaschutzes sei aus den begrenzten Möglichkeiten und ange-
sichts der mannigfaltigen Zukunftsaufgaben das Allerbeste gemacht worden.

(Redaktioneller Hinweis: Der Vorsitzende fragt im Folgenden bei 
jedem Aufruf von Kapiteln, Anträgen und weiteren Beratungsge-
genständen nach Wortmeldungen. Dies wird angesichts der Vielzahl 
der Aufrufe nicht explizit im Protokoll wiedergegeben. Soweit also 
nach einem Aufruf keine Ausführungen zur Sache vermerkt sind, ist 
der Ausschuss ohne Wortmeldungen direkt in die Beschlussfassung 
eingetreten.)

Der Ausschuss nimmt von der Mitteilung Drucksache 17/3503, so-
weit diese den Einzelplan 08 betrifft, ohne Widerspruch Kenntnis.

Ferner nimmt der Ausschuss vom Vorwort sowie von den produkt-
orientierten Informationen ohne Widerspruch Kenntnis.

Kapitel 0801

Ministerium

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD erklärt, unbestritten stünden der Wald, 
die Landwirtschaft, die Ernährung vor großen Herausforderungen: Hitze, Dürre, 
Veränderungen beim Klima. Aber auch der Angriff auf die Ukraine habe wesent-
liche Fragen und Probleme aufgeworfen, die im Landtag schon diskutiert worden 
seien.

Er finde es gut, dass dieser Haushalt beeinflusst sei durch andere Haushalte, dass 
der Bund mit einem klaren Bekenntnis zum Waldumbau dem Land Baden-Würt-
temberg helfe, jetzt auch mit eigenen Mitteln diese wichtige Aufgabe, den Wald 
als Klimaschützer zu schützen, voranbringen zu können.

Aus Sicht der SPD bedürfe es aber eben großer Schritte und keiner „Pilotprojekt-
chen“, um der Klimaherausforderung kontinuierlich entgegenzutreten. Hier hätte 
sich seine Fraktion mehr gewünscht.

Die SPD hätte sich auch gewünscht, dass bei der Verbraucherzentrale eine aus-
kömmliche Finanzierung gelungen wäre, die auf Hinweis des Rechnungshofs im 
Landtag eigentlich vereinbart worden sei. Dies sehe er im Haushaltsentwurf je-
doch nicht. Deshalb dränge die SPD darauf, dass es hier eine Stärkung gebe.

Ähnlich verhalte es sich beim Thema Tierschutz. Dazu höre er große Ankündi-
gungen, aber dabei bleibe es dann. Die Regierungsfraktionen müssten bei der 
Katzenschutzverordnung den Entwurf des Ministeriums für Ernährung, Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz an einer Stelle beim Tierschutz offenbar 
noch einmal nachschärfen, weil dazu vom Ministerium nichts komme. Aber auch 
hier sehe er nur einen kleinen Schritt. Das kleine Bundesland Niedersachsen gebe 
für diesen wichtigen Bereich fast das Doppelte aus.



19

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3708

Das Gleiche gelte für die Unterstützung der Chemischen und Veterinäruntersu-
chungsämter. Zwar sei es schon im Rahmen der letzten Haushaltsberatungen ein 
großes Thema gewesen, die personelle und sächliche Ausstattung der Ämter zu 
verbessern, aber auch hier passiere im Einzelplan 08 für die Jahre 2023 und 2024 
nichts. Dies bedeute einen Rückschritt, weil die dort vorhandene Technik teil-
weise mehr als veraltet sei.

Er habe zwar die Hoffnung aufgegeben, mit seinem Eingangsstatement die Posi-
tionen der Regierung und der Regierungsfraktionen zum Einzelplan komplett ver-
ändern zu können, dennoch habe die SPD einige Änderungsanträge in der Hoff-
nung auf Unterstützung durch die Regierungsfraktionen gestellt.

Abschließend erklärt er zu den Ausführungen des Berichterstatters, dass in der 
Landesverfassung und der Landeshaushaltsordnung der Begriff „Fraktionsmittel“ 
nicht zu finden sei. Vielmehr handle es sich ausschließlich um Mittel, die im 
Staatshaushaltsplan veranschlagt seien. Dort gebe es keine „Fraktionsmittel“.

Kapitel 0801 mehrheitlich genehmigt.

Kapitel 0802

Allgemeine Bewilligungen

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 08/16 bis 08/21 sowie 08/43 bis 08/46 
mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD spricht den Änderungsantrag 08/16 der 
Regierungsfraktionen an, der mit dem Änderungsantrag 08/32 korrespondiere, 
den ebenfalls die Regierungsfraktionen eingebracht hätten. In letzterem sei von 
Bündelungen, Kompetenzzentren und Bildungszentren im Bereich der landwirt-
schaftlichen Schulen die Rede. Ihn interessiere, ob es zu Standort- bzw. zu Klas-
senschließungen kommen solle oder ob bestimmte Ausbildungsgänge unter dem 
Stichwort Bündelung zusammengelegt werden sollten.

Zum Änderungsantrag 08/20 der Regierungsfraktionen merkt er an, dass die SPD 
den Waschbär-, Auerhuhn- und Luchs-Aktionsplan inhaltlich unterstütze. Zur 
Haushaltsklarheit und -wahrheit gehöre jedoch, dass das Land Mittel zur Unter-
stützung des Landkreises Waiblingen nicht geben könne, weil es diesen seit 1973 
nicht mehr gebe. Der Kreis heiße seither Rems-Murr-Kreis. 

Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz antwortet, 
es sei nicht beabsichtigt, Standorte oder Klassen zu schließen. Es könne sich aber 
ergeben, dass es aufgrund der Zahl der Anmeldungen zur Bündelung kommen 
müsse. Bevor keine Ausbildungen angeboten würden, würden sie gebündelt.

Der Ausschuss stimmt den Änderungsanträgen 08/16, 08/17 und 
08/18 jeweils einstimmig zu.

Änderungsantrag 08/19 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 08/20 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Der Vorsitzende hält fest, dass sich mit der Annahme des Antrags 08/20 eine Ab-
stimmung über den Änderungsantrag 08/43 erübrige.

Die Änderungsanträge 08/45, 08/44 und 08/46 werden jeweils 
mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 08/21 einstimmig zugestimmt.

Kapitel 0802 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.
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Kapitel 0803

Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung 
und Landwirtschaft

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 08/1 bis 08/4, 08/9 bis 08/11, 08/22 
bis 08/30 und 08/47 bis 08/49 sowie den Entschließungsantrag 08/8 mit zur Be-
ratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD bringt vor, im Änderungsantrag 08/28 der 
Regierungsfraktionen sei von einem Bauernhofkindergarten die Rede. Er bitte um 
Auskunft, ob es sich dabei um ein konkretes Projekt handle und, wenn ja, wo dies 
angesiedelt sein solle.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU richtet zum Änderungsantrag 08/2 der 
SPD-Fraktion die Frage an das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz nach dem Mittelabruf.

Ein weiterer Abgeordneter der Fraktion der CDU führt aus, den Bauernhofkinder-
garten gebe es in der beantragten Pilotform noch nicht. Zu dem Projekt sei eine 
Konzeption erstellt worden, wonach die tägliche Betreuung der Tiere in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb mit Kooperation des Landwirts von den Kindern und 
den Fachkräften durchgeführt werden solle mit dem Ziel, dass die Kinder täg-
lichen Kontakt zu dem Betrieb hätten und die Wertschätzung der Nahrungsmittel, 
der Kreislaufwirtschaft und der Tiere erfahren sollten.

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD führt weiter aus, er habe schon verstan-
den, was der Bauernhofkindergarten werden solle. Weil aber konkret ein Bauern-
hofkindergarten und ein Landwirt in den Blick genommen worden seien, interes-
siere ihn, ob es einen konkreten Kooperationspartner gebe. Sonst hätte man ja auf 
die Idee kommen können, in jedem Regierungsbezirk einen oder sogar mehrere 
Bauernhofkindergärten zu verwirklichen.

Der Abgeordnete der Fraktion der CDU antwortet, das Pilotprojekt solle in der 
Stadt Mengen angesiedelt werden. In der Tat müsse mit einem Bauernhofkinder-
garten angefangen werden. Wenn das Pilotprojekt erfolgreich laufe, sei dies eine 
Blaupause für viele in Baden-Württemberg oder in Deutschland.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP möchte wissen, wann dieses Pilot-
projekt beginnen solle bzw. abgeschlossen werde und zu welchem Zeitpunkt das 
Projekt evaluiert werde, sodass dann weitere Bauernhofkindergärten ins Leben 
gerufen werden könnten.

Der Abgeordneter der Fraktion der CDU antwortet, die Mittel seien für den Haus-
halt 2024 eingeplant. Daran sehe man, dass die Planungen im nächsten Jahr fer-
tiggestellt würden. Der Start solle dann im Jahr 2024 sein.

Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz erläutert 
zum Änderungsantrag 08/2, dass sich das Schlachthofförderprogramm ausschließ-
lich an mittelständische Unternehmen richte. Andere Schlachthöfe dürften nach 
den europäischen Vorschriften nicht gefördert werden. Im Nachtragshaushalt 
2021 habe der Landtag dem Ministerium 10 Millionen € bewilligt, von denen in-
zwischen 3 Millionen bis 4 Millionen € abgerufen worden seien. Es gebe mithin 
Reste in der Größenordnung von deutlich über 5 Millionen €. Wenn das Projekt 
Gärtringen, das jetzt hinlänglich avisiert worden sei, komme, würden diese Reste 
wohl auch gebraucht. Aber aktuell bestehe noch kein größeres Projekt, zu dem 
sich Schlachthofbetreiber gemeldet hätten, die umbauwillig seien. Deswegen ha-
be sein Haus keinen Grund gesehen, den Landtag zu ersuchen, den Ansatz aufzu-
stocken.

Die Änderungsanträge 08/47, 08/2 und 08/1 werden jeweils mehr-
heitlich abgelehnt.
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Änderungsantrag 08/48 (insgesamt) mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 08/22 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 08/9 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 08/23 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Der Vorsitzende hält fest, dass sich durch die Annahme des Änderungsantrags 
08/23 eine Abstimmung über den Änderungsantrag 08/10 erübrige.

Die Änderungsanträge 08/49, 08/3, 08/11 und 08/4 werden jeweils 
mehrheitlich abgelehnt.

Den Änderungsanträgen 08/24 und 08/25 wird jeweils einstimmig, 
den Änderungsanträgen 08/26 und 08/27 jeweils mehrheitlich zu-
gestimmt.

Änderungsantrag 08/29 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 08/28 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 08/30 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 0803 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Entschließungsantrag 08/8 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0804

Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur

Änderungsantrag 08/31 (insgesamt) einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 08/50 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0804 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 0806 einstimmig genehmigt.

Kapitel 0809

Landwirtschaftsverwaltung

Änderungsantrag 08/32 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 08/33 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 08/42 mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 0809 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 0810 und Kapitel 0812 jeweils einstimmig genehmigt.

Kapitel 0817 mehrheitlich genehmigt.

Entschließungsantrag 08/12 mehrheitlich abgelehnt.
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Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz weist da-
rauf hin, dass durch den Beschluss des Finanzausschusses von eben für den Be-
reich der Fachschulen der Entschließungsantrag der FDP/DVP-Fraktion überflüs-
sig geworden sei.

Kapitel 0823 einstimmig genehmigt.

Kapitel 0826

Veterinärwesen

Änderungsantrag 08/5 (insgesamt) mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 08/13 (insgesamt) mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 08/34 mehrheitlich zugestimmt.

Die Änderungsanträge 08/6 und 08/51 werden jeweils mehrheitlich 
abgelehnt.

Kapitel 0826 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 0827

Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Die Änderungsanträge 08/14 (insgesamt) und 08/7 werden jeweils 
mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 08/35 mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 0827 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 0831

Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Änderungsantrag 08/15 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 08/37 mehrheitlich zugestimmt.

Den Änderungsanträgen 08/36, 08/38 (insgesamt) und 08/39 (ins-
gesamt) wird jeweils einstimmig zugestimmt.

Kapitel 0831 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 0832

Forst Baden-Württemberg (ForstBW)

Änderungsantrag 08/40 mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 0832 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.



23

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3708

Kapitel 0835

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Der Vorsitzende ruft den Änderungsantrag 08/41 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU bittet darum, im Änderungsantrag 08/41 
der Regierungsfraktionen folgende redaktionelle Korrektur vorzunehmen: In Zif-
fer 1 – zu Titel 429 73 – solle statt „Sachaufwand“ „Personalaufwand“ stehen.

Unter Berücksichtigung dieser redaktionellen Korrektur wird dem 
Änderungsantrag 08/41 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 0835 mit den beschlossenen Änderungen einstimmig ge-
nehmigt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass für den Bereich des Einzelplans 08 keine Wort-
meldungen zu Projekten vorlägen, die im Einzelplan 12 – Allgemeine Finanzver-
waltung – veranschlagt seien. 

6.12.2022

Reinhold Pix
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